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Stellungnahme zu verschiedenen Fragen zum Vorgehen in der Corona-Krise 

Allgemeine Hinweise 

Bei der aktuellen Pandemie des Coronavirus (SARS-CoV-2) handelt es sich - von Beginn an - um 

ein sehr dynamisches Geschehen, in Deutschland wie auch weltweit. Alle Entscheidungen der 

Bundesregierung wurden abhängig vom jeweiligen Infektionsgeschehen auf nationaler und in-

ternationaler Ebene sowie in Abwägung der verfügbaren fachlich-wissenschaftlichen Erkennt-

nisse in diesem Zusammenhang getroffen. Die Bewertung des Infektionsgeschehens erfolgt kon-

tinuierlich u.a. durch das Robert Koch-Institut (RKI) und kann tagesaktuell auf dessen Internet-

seite abgerufen werden. Dies beinhaltet auch umfangreiche Informationen zum verfügbaren 

wissenschaftlichen Erkenntnisstand.  

Vorrangiges Ziel der jeweils eingeleiteten Maßnahmen war und ist es, die Ausbreitung des 

Coronavirus (SARS-CoV-2) in Deutschland einzudämmen bzw. zu verlangsamen, um Menschen 

vor Infektionen zu schützen und eine Überforderung des Gesundheitssystems zu vermeiden. 

Durch die eingeführten Beschränkungen wurde die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in 

Deutschland erfolgreich verlangsamt. Diese Erfolge gilt es in den nächsten Wochen zu sichern 

und gleichzeitig Beschränkungen des öffentlichen Lebens unter Berücksichtigung der epidemi-

schen Lage gegebenenfalls nach und nach zu lockern. Dabei erfolgt eine kontinuierliche Kon-

trolle des Infektionsgeschehens, der Auslastung des Gesundheitswesens und der Leistungsfähig-

keit des öffentlichen Gesundheitsdienstes als Grundlage für weitere Maßnahmen oder Lockerun-

gen. Zuständig für den Erlass von Schutzmaßnahmen zur Bekämpfung ansteckender Krankhei-

ten sind die Bundesländer und Kommunen. Diese entscheiden auch über Beschränkungs-  

oder Öffnungsmaßnahmen im Bereich der Schulen unter Einhaltung infektionshygienischer 

Maßnahmen. 

 

Zu den einzelnen Fragen 

1) Welche konkreten Szenarien lagen am 13.03.2020 vor, und aus welchem Grund hat sich die Regie-

rung für Kontaktbeschränkungen und gegen die Herstellung der Herdenimmunität entschieden? 

Einschätzung BMG: Informationen zur epidemiologischen Lage am 13. März 2020 in Deutsch-

land, in Europa und weltweit sind in den Situationsberichten des RKI dokumentiert und unter 

folgendem Link abrufbar: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Si-

tuationsberichte/Archiv.html. 

 

2) Was waren die Gründe, wegen der die Regierung in der Covid-19-Pandemie eine Bedrohung für 

die Bevölkerung sieht, obwohl sich die Sterblichkeit nicht wesentlich von den alltäglichen Todesfällen 

unterscheidet und sie sogar wesentlich niedriger ist, als im Januar/Februar 2017, März/April 2018 

und Juli/August 2018, als die Regierung keinerlei Aktivität gezeigt hat? 
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Einschätzung BMG:  

Bei dem Coronavirus handelt es sich um ein neuartiges Virus, gegenüber dem in der Bevölkerung 

kein natürlicher Immunschutz besteht. Hinzu kommt, dass aktuell kein Impfstoff und keine 

wirksame Therapie zum Schutz vor SARS-CoV-2 zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund 

wurden anti-epidemische Maßnahmen eingeführt, die die Ausbreitung des neuartigen Coronavi-

rus in Deutschland erfolgreich verlangsamt und Infektionen und Todesfälle erfolgreich verhin-

dert haben.  

Bei den oben aufgeführten zusätzlichen Todesfällen handelt es sich um sogenannte Übersterb-

lichkeitsschätzungen während vergleichsweise schwerer Grippewellen (Saison 2016/17, Saison 

2017/18) bzw. um Übersterblichkeitsschätzungen während einer extremen Hitzephase im Som-

mer 2018. Bei Influenza steht eine Impfung zur Verfügung, und auch bei einer Hitzewelle sind 

vorbeugende Maßnahmen möglich. 

Erste europäische Übersterblichkeitsschätzungen zeigen, dass seit Beginn der erhöhten SARS-

CoV-2-Zirkulation in den Monaten März und April Ausmaße erreicht wurden, die weder in den 

Grippesaisons 2016/17 oder 2017/18 noch im Sommer 2018 verzeichnet wurden, obwohl prak-

tisch alle Länder in Europa massive Maßnahmen zur Kontaktreduzierung ergriffen hatten 

(https://www.euromomo.eu). 
 

3) Mit welchen Gründen rechtfertigt die Regierung die hohen wirtschaftlichen Schäden und die zu-

sätzlichen Sterbefälle, die aus ihren Maßnahmen resultieren, vor allem unter Berücksichtigung der 

geringen geretteten Lebenszeit? 

Einschätzung BMG: Der Bundesregierung liegen keine Informationen zu einer „geringen gerette-

ten Lebenszeit“ in Bezug auf die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie vor. 

 

4) Was sind die Gründe für die Schließung von Kindertagesstätten, Kindergärten, Schulen und Hoch-

schule, wenn die Erkrankung doch an jungen Menschen spurlos vorbeigeht und eine natürliche Im-

munität möglichst vieler Menschen eher hilfreich im Kampf gegen noch wenig bekannte Erreger ist? 

Einschätzung BMG: Untersuchungen zur Rolle von Kindern bezüglich Empfänglichkeit für eine 

Infektion, die Übertragungswahrscheinlichkeit auf andere Personen und das Risiko für schwere 

Krankheitsverläufe dauern an. Verschiedene Studien zu Kindern beziehen sich auf Situationen 

mit geschlossenen Kindertagesstätten und Schulen, die nicht auf den normalen Alltag übertrag-

bar sind. Selbst die Dauer und Stärke einer Immunität sowie der Schutz durch diese mögliche 

Immunität gegen schwere Erkrankungen nach durchgemachter Infektion ist noch ungeklärt. 

Studien des RKI und anderer Institutionen dazu sind angelaufen oder befinden sich zur Zeit in 

Vorbereitung.  


